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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzung
gemäss den Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den
Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), und kann
deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ) und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Mit Blick auf diese
Kognitionsregelung ist aufgrund der Vorbringen in der Beschwerde ans Bundesgericht zu
prüfen, ob der angefochtene Gerichtsentscheid in der Anwendung der massgeblichen
materiell- und beweisrechtlichen Grundlagen (u.a.) Bundesrecht verletzt (Art.

E. 1.2
95 lit. a BGG), einschliesslich einer allfälligen rechtsfehlerhaften Tatsachenfeststellung (
Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.3
Der aufgrund medizinischer Untersuchungen gerichtlich festgestellte Gesundheitszustand
und die damit einhergehende Arbeitsfähigkeit betreffen eine Tatfrage ( BGE 132 V 393 E.
3.2 S. 397 ff.). Analoges gilt für die Frage, ob sich eine Arbeitsfähigkeit in einem
bestimmten Zeitraum in einem rentenrevisionsrechtlich relevanten Sinne ( Art. 17 ATSG )
verändert hat. Rechtsverletzungen sind demgegenüber die unvollständige Feststellung
rechtserheblicher Tatsachen sowie die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes ( Art. 43
Abs. 1, Art. 61 lit. c ATSG ) und der Anforderungen an den Beweiswert von Arztberichten (
BGE 134 V 231 f. E. 5.1 mit Hinweis). Die Rüge einer rechtsfehlerhaften
Sachverhaltsfeststellung darf sich grundsätzlich nicht darauf beschränken, den bestrittenen
Feststellungen des kantonalen Gerichts den nach eigener Auffassung richtigen Sachverhalt
gegenüberzustellen oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern. Vielmehr ist
hinreichend genau anzugeben, inwiefern die vorinstanzlichen Feststellungen rechtswidrig
oder mit einem klaren Mangel behaftet sind. Eine diesen Anforderungen nicht genügende
(appellatorische) Kritik ist unzulässig (Urteil 9C_569/2008 vom 1. Oktober 2008 E. 1.2 mit
Hinweisen). Die konkrete Beweiswürdigung ist wie die darauf beruhende
Sachverhaltsfeststellung ebenfalls nur unter diesem eingeschränkten Blickwinkel
überprüfbar (Urteile 8C_368/2010 vom 24. November 2010 E. 1 und 8C_585/2009 vom 5.
Januar 2010 E. 1.2 mit Hinweisen).

E. 2
Soweit das kantonale Gericht auf das Schadenersatzbegehren nicht eingetreten ist, setzt sich
die Beschwerdeführerin mit der Begründung des angefochtenen Entscheids nicht



auseinander ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), weshalb auf das entsprechende, vor Bundesgericht
erneuerte Begehren nicht einzutreten ist.

E. 3
Das kantonale Gericht hat die Grundlagen über die Invalidität ( Art. 8 Abs. 1 ATSG ; Art. 4
Abs. 1 IVG ), die Ermittlung des Invaliditätsgrades bei erwerbstätigen Versicherten nach
der Einkommensvergleichsmethode ( Art. 16 ATSG ) sowie zu den Voraussetzungen und
zum Umfang des Rentenanspruchs ( Art. 28 Abs. 2 IVG [in der seit 1. Januar 2008 in Kraft
stehenden Fassung]) richtig dargelegt. Gleiches gilt in Bezug auf die Grundsätze zur
Rentenrevision ( Art. 17 Abs. 1 ATSG ; BGE 130 V 343 E. 3.5 S. 349 mit Hinweisen), zur
Änderung des Leistungsanspruchs bei einer Verbesserung der Erwerbsfähigkeit ( Art. 88a
Abs. 1 IVV ) und zu den massgebenden Vergleichszeitpunkten ( BGE 133 V 108 E. 5 S.
110 ff.). Richtig sind auch die Ausführungen über den invalidisierenden Charakter
psychischer Gesundheitsschäden ( BGE 131 V 49 E. 1.2 S. 50 f.; 130 V 352 ff., 396 ff.), die
Aufgabe des Arztes bei der Invaliditätsbemessung ( BGE 132 V 93 E. 4 S. 99 mit Hinweis)
und den Beweiswert ärztlicher Berichte und Gutachten ( BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232 mit
Hinweis). Darauf wird verwiesen.

E. 4
Unbestritten ist, dass die Versicherte aus seelischem Schmerz über den plötzlichen Verlust
ihres Ehemannes im August 2002 psychisch dekompensierte, und die - von ihr anhaltend
geltend gemachte - Restarbeitsfähigkeit von höchstens noch 20% in einer leichten Tätigkeit
nicht mit organisch objektiv ausgewiesenen Gesundheitsschäden erklärbar ist. Fest steht
zudem, dass mit Blick auf die hier strittige Rentenaufhebung gemäss Verfügung der
IV-Stelle vom 10. Oktober 2011 die Rentenzusprache von 2005 aufgrund des damaligen
Gesundheitszustandes (vgl. u.a. Gutachten 1 des Institutes X.________) den zeitlichen
Referenzpunkt für die Prüfung einer anspruchsrelevanten Änderung der tatsächlichen
Verhältnisse bildet.

E. 5
Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin über die am 10. Oktober 2011 verfügte
Rentenaufhebung hinaus Anspruch auf eine Invalidenrente hat.

E. 6.1
Das kantonale Gericht hat die gesamte Aktenlage pflichtgemäss gewürdigt. Mit
einlässlicher und nachvollziehbarer Begründung, worauf verwiesen wird ( Art. 109 Abs. 3
BGG ), hat es in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass sich der Psychostatus der
Versicherten nach Massgabe des voll beweiskräftigen ( BGE 125 V 351 E. 3a S. 352)
Gutachtens 2 des Institutes X.________ seit 2005 erheblich verbessert hat - indem eine
depressive Störung nunmehr auszuschliessen und statt dessen nur noch eine Dystymia zu
diagnostizieren ist - und der Beschwerdeführerin trotz der zusätzlich anhaltenden
somatoformen Schmerzstörung praxisgemäss ( BGE 130 V 352 ) eine körperlich leichte
Tätigkeit ganztags mit voller Leistung zumutbar ist.

E. 6.2
Soweit die Versicherte wiederholt rügt, die Vorinstanz habe durch Abstellen auf das
Gutachten 2 des Institutes X.________ das Willkürverbot verletzt, verzichtet die
Beschwerdeführerin darauf, sich im Einzelnen mit der ausführlichen Begründung des
angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen. Das kantonale Gericht hat zu den im



Wesentlichen bereits im vorinstanzlichen Verfahren erhobenen Einwänden einlässlich
dargelegt, weshalb die im Auftrag der Versicherten verfasste Kritik des behandelnden
Psychiaters Dr. med. F.________ am Gutachten 2 des Institutes X.________ nicht zu
überzeugen vermag. Zur Hauptsache begnügt sich die Beschwerdeführerin damit, vor
Bundesgericht in appellatorischer Weise ohne Bezugnahme auf den angefochtenen
Entscheid (vgl. dazu E. 1.2 hievor) nochmals den begründeten Aussagen des Gutachtens 2
des Institutes X.________ die jeweils davon abweichenden Einschätzungen ihres
behandelnden Psychiaters gegenüberzustellen.

E. 6.3
Die Versicherte legt nicht dar und es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die
Vorinstanz den massgebenden Sachverhalt mit Blick auf Art. 97 Abs. 1 BGG offensichtlich
unrichtig oder in Verletzung von Bundesrecht im Sinne von Art. 95 lit. a BGG festgestellt
hätte. Sämtliche Vorbringen der Beschwerdeführerin, die sich über weite Teile in einer
Wiederholung der vorinstanzlichen Argumentation sowie in appellatorischer und damit
unzulässiger Kritik am angefochtenen Entscheid (Urteile 8C_941/2012 vom 7. Januar 2013
E. 2.3, 9C_569/2008 vom 1. Oktober 2008 E. 1.2 mit Hinweisen) erschöpfen, vermögen an
diesem Ergebnis nichts zu ändern.

E. 7
Die offensichtlich unbegründete Beschwerde wird im vereinfachten Verfahren nach Art.
109 Abs. 2 lit. a BGG - ohne Durchführung des Schriftenwechsel mit summarischer
Begründung und unter Verweis auf den kantonalen Entscheid (Art. 102 Abs. 1 und 109
Abs. 3 BGG) - erledigt.

E. 8
Die Gerichtskosten werden der Beschwerdeführerin als unterliegender Partei auferlegt (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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